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CML

• 65 Angestellte, welche für die CML in Deutschland
tätig sind
− 34 Rechtsanwälte
− 17 Contract Manager/Ingenieure
− 14 Assistentinnen und kaufmännische Angestellte
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Situation „Auf den Punkt gebracht: Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die deutsche Bauindustrie“, Info Bauindustrie 16.05.2022
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Worum geht es?

Geld und Zeit
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Situation „Auf den Punkt gebracht: Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die deutsche Bauindustrie“, Info Bauindustrie 16.05.2022
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung: Anspruchsgrundlagen

• Erster Reflex:

• Keine konkrete Verursachung durch AG, also Risikoverteilung relevant

• Grunds. Verfügbarkeitsrisiko bei AN

• Daher Suche nach Durchbrechung dieses Grds. = § 313 BGB, Störung der Geschäftsgrundlage
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung: Anspruchsgrundlagen

Weitere mögliche Anspruchsgrundlagen 

• § 2 Abs. 5/6 VOB/B bzw. § 650c BGB, Leistungsänderungen

• § 642 BGB, Mitwirkung des Bestellers

• § 6 Abs. 6 VOB/B, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Praxiserfahrungen zu § 313 BGB, Störung der Geschäftsgrundlage

• Alles rechtlich unklar (Höhe Verlust, Nachweisführung, Höhe Anpassung)

• Führt zu Unsicherheit auf operativer Ebene

• Man (GU) stellt sich auf die beste Seite = 1 Cent Verlust (BGH-Urteil 30.07.2011, VII ZR 13/10)
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Praxis

• Noch kein Versuch, es nach „den Regeln“ durchzusetzen. Da es auf Verlust-Berechnung 
ankommt, wollen wir das Ende der Baustelle und deren Abrechnung abwarten. Bisher ist das bei 
meinen Baustellen noch nicht erreicht. Gesprochen wurde intern über Ablauf und 
Nachweisführung

• Einige AG auch ohne Nachweisführung/Erfüllen Anspruchsgrundlagen zu Beiträgen bereit. Insb. 
bei Stahl, da auch bei AG Kenntnis um Agieren der Stahlhändler (dazu nachher mehr)

In der Regel dann aber verbunden mit einer Zusage, dass es für die Restlaufzeit des Vertrages 
nicht zu weiteren Ansprüchen wegen Behinderung oder Kostensteigerungen kommt
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

AG-Argumente bei Behinderung/Kostensteigerungen im Zusammenhang Materiallieferung 

• Man kann es nur falsch machen! 

Hat man Material zu gestiegenen Preisen kaufen müssen (und freut sich, dass man überhaupt 
noch etwas bekommt) = „Viel zu spät und viel zu wenig bestellt!“

BGH in Ölkrise: Öllieferant habe die Verluste selbst verschuldet, da er versäumte, nachdem die Ölkrise absehbar war, 
durch Anlage von Vorräten entsprechende Vorsorge zu treffen (BGH, WM 1978, 322 (323f.)
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Hat man Material in dem Glauben bestellt, die Preise steigen weiter und freut sich, dass man 
überhaupt noch etwas bekommt UND fallen die Preise dann aber, sagt derselbe AG = „Viel zu 
früh bestellt!“

Auf die Frage, wie man in Zukunft damit umgehen soll und ob man zu den ursprünglich 
geplanten Zeiten Material kaufen bzw. NU vergeben soll oder früher antwortet der AG nicht
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Aus diesen Gründen Suche nach anderen Anspruchsgrundlagen

Frage: Welche ist die beste andere Anspruchsgrundlage?

Leistungsänderung, denn 

§ 2 Abs. 5/6 VOB/B = Preiserhöhungen zwischen Vertragsschluss und Änderungsanordnung sind 
zu vergüten (ggf. sowieso schon tatsächlich erforderliche Kosten = KG, Urt. vom 10. Juli 2018 – 21 
U 30/17 und Urteil vom 27.8.2019 – 21 U 160/18)

§ 650c BGB = tatsächlich erforderliche Kosten. Da sollten die höheren Preise von vornherein 
erfasst sein.
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

„Durch diese Änderungen war es uns nicht möglich, dass benötigte Material in einer Zeit zu 
bestellen, als die Preise noch den von uns kalkulieren Preisen entsprachen. Vielmehr kam es 
durch die Änderungen dazu, dass die Materialien erst in der aktuellen Hochpreisphase bestellt 
werden konnten.“
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Warum nicht § 642 BGB? 

• BGH hat den zeitlichen Anwendungsbereich stark gekürzt

• Gewährt lediglich eine „Entschädigung“ die mehr oder weniger vergütungsähnlich ist und nach 
den vereinbarten Einheitspreisen berechnet wird. 

Sind daher Kostensteigerungen (innerhalb des Behinderungszeitraums) überhaupt erfasst? 
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Eventuell kann man dann aber auf den Grundgedanken bei Leistungsänderungen abstellen, dass 
Kostensteigerungen vergütet werden, wenn man den „Zeitpunkt der Leistungsänderung“ gegen 
den Zeitpunkt des Wegfalls der Störung“ austauscht.

BGH aber: Nach seiner ratio legis will § 642 BGB dem Unternehmer eine angemessene 
Entschädigung dafür gewähren, dass er während des Annahmeverzugs des Bestellers infolge 
Unterlassens einer diesem obliegenden Mitwirkungshandlung Personal, Geräte und Kapital, also 
die Produktionsmittel zur Herstellung der Werkleistung, bereithält.
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Warum nicht § 6 Abs. 6 VOB/B? 

• Setzt Verschulden des AG voraus, woran es bei dem häufigen Fall des Planungsverzugs des AG 
(nach dem BGH) fehlen soll. Konkreter Schadensnachweis ggf. auch schwierig. 



© CML, 18.09.2017

GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Welche Fälle können ein Anknüpfungspunkt für Anordnung sein?

• Klassische (ausdrückliche) Anordnung 

• Fehlende Leistungsfreiheit, etwa wegen ausstehender Planung oder Vorunternehmerleistung 
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Anordnung wäre eine Anordnung zur Bauzeit. 

VOB/B-Vertrag = „andere Anordnung“ nach § 2 Abs. 5 VOB/B. 

BGB-Vertrag = strittig, ob zu den Änderungen iSd. § 650b, § 650 BGB auch solche zählen, die den 
Zeitablauf betreffen, also Bauzeitverschiebungen, Beschleunigungen etc. (dagegen Langen NZBau
2019, 10 (14 f.) dafür Seidenberg, NZBau 2022, 257)
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Vergütung

Fehlende Leistungsfreiheit, etwa wegen ausstehender Planung oder Vorunternehmerleistung 

Ausdrückliche Anordnung? 

Praxis:

Bauherr: „Habe nur Behinderung mitgeteilt, das ist keine Anordnung!“ 

Aber tatsächlich häufig mehr! 
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Fehlende Leistungsfreiheit, etwa wegen ausstehender Planung etc.

Konkludente Anordnung? 

Da wird es dünn. Denn allein die verspätete AG-Planlieferung bzw. der Eintritt eines AG-Risikos ist 
noch keine Anordnung einer Bauzeitverschiebung (Kniffka, ibr-online-Kommentar 
Bauvertragsrecht). 

Aber: …
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Fehlende Leistungsfreiheit, etwa wegen ausstehender Planung etc.

Aber: Informiert der Unternehmer den Besteller über veränderte Bauumstände, in einer Weise, die 
erkennen lässt, dass der Unternehmer auf der Grundlage der veränderten Umstände in der 
Annahme weiter arbeitet, dass der Besteller diese als veränderten Leistungsinhalt akzeptiert, so 
muss der Besteller zur Vermeidung einer konkludenten Vertragsänderung schon konkret 
entgegentreten. Denn aus dem Kooperationsgebot folgt, dass der Auftraggeber unverzüglich 
diejenigen Entscheidungen zu treffen hat, die den Fortgang des Bauvorhabens bei einer Störung 
des Bauablaufs ermöglichen (BGH, Urt. v. 10.5.2001 - VII ZR 248/00 zum VOB/B Vertrag). Einem 
Schweigen des Bestellers wird unter diesen Umständen häufig nach Treu und Glauben der 
Erklärungswert einer konkludenten Zustimmung beigemessen werden können (von Rintelen in 
Kniffka, ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht)
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GU zum AG: Geschlossener Vertrag

Anpassung der Bauzeit

Praxiserfahrung

• Durch Corona ging es einigermaßen

• Übliche Probleme bei Nachweisführung, insb. bei Nachweisführung NU`s

• Reaktion des AG bezog sich auf Nachweisführung

• Dem Grunde nach (wegen „ist Risiko des AN“) keine Ablehnung 
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Claims-Management in der Lieferkettenkrise - praktische 
Erfahrungen des GU in seiner Doppelfunktion als AN und AG
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GU zu AG: Noch nicht geschlossener Vertrag

Für den Zeitraum vor Vertragsschluss

Keine Angebote mehr mit Bindefrist („Tagespreise“) bzw. kürzere Bindefristen 
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GU zu AG: Noch nicht geschlossener Vertrag

GU will Regelung zu Anpassung der Vergütung und Bauzeit in GU-Vertrag aufnehmen

Ansonsten wären Risiken (und auch Eskalationen?) als „bei Vertragsschluss bekannt“ (in 
Vergütung und Bauzeit) einkalkuliert

Zu was braucht man Regelungen?

• Bauzeit (mehr Zeit)
• Vergütung (Mehrkosten)
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GU zu AG: Noch nicht geschlossener Vertrag

Regelungsmöglichkeiten zur Bauzeit

Kurz nach Corona- bzw. Kriegs-Ausbruch

Viele AG`s gingen Anspruch auf Anpassung der Bauzeit mit.

Aktuell

„Alles kein Thema mehr und es wird nur besser!“
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GU zu AG: Noch nicht geschlossener Vertrag

Regelungsmöglichkeiten zur Bauzeit

Was bekommt man als AN aktuell zu hören:

• „Das wäre ja dann für uns als Bauherr gar nicht prüfbar und auch nicht beweisbar, dass es 
KEINE Corona/Ukraine-Störung ist!“

• „Ist ein unternehmerisches Risiko!“

AG verlangt auch für sich (AG-Planung!) eine Anpassung der Termine, wenn auf Planerseite
jemand ausfällt (war mehr ein Corona-Thema) - obwohl § 642 BGB eine verschuldensunabhängige 
Haftung für den AG normiert
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GU zu AG: Noch nicht geschlossener Vertrag

Regelungsmöglichkeiten zur Vergütung 

• Ganzer Vertrag als cost+fee (auch als GMP)
• Pauschalvertrag mit Teilleistungen cost + fee
• Pauschalvertrag mit Teilleistungen auf EP (ggf. mit Änderungsvorbehalt)
• Pauschalvertrag mit Teilleistungen auf EP (ggf. mit Änderungsvorbehalt) und cost+fee
• Vertrag mit Gleitklausel
• Vertrag mit abstrakter Formulierung zur Erstattung des nachgewiesenen Aufwands
• Vertrag mit Sprechklausel (öfters auch bzgl. Zusatzaufwand des AG wegen Corona oder Ukraine)
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GU zu AG: Noch nicht geschlossener Vertrag

Regelungsmöglichkeiten zur Vergütung 

Praxis

Ähnlich wie bei der Bauzeit war es kurz nach Beginn Corona bzw. Ukraine einfacher, solche 
Regelungen zu vereinbaren.
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GU zu NU: Geschlossener Vertrag

Vergütung und Zeit

• In der Regel = Unzureichende pauschale Schreiben zu WGG

• Reaktion: Hinweis auf Defizite und Bitte um Erledigung (bleiben in aller Regel unbeantwortet)
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GU zu NU: Geschlossener Vertrag
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GU zu NU: Geschlossener Vertrag

In der Regel = Unzureichende pauschale Schreiben zu WGG

Reaktion: Hinweis auf Defizite und Bitte um Erledigung (bleiben in alles Regel unbeantwortet)
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GU zu NU: Geschlossener Vertrag

Ausnahme 

• Drohungen mit Liefereinstellung

• Problematik bei Stahllieferanten mit Verlust-Nachweis
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GU zu NU: Noch nicht geschlossener Vertrag

Fälle

• Keine Angebote mehr mit Bindefrist (Tagespreise) bzw. sehr kurze Bindefristen 

• Zu Vergütung idR Wunsch nach Preisgleitung (ohne eigenen Regelungsvorschlag) 
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Claims-Management in der Lieferkettenkrise - praktische Erfahrungen des 
GU in seiner Doppelfunktion als AN und AG

Fazit

• Für die geschlossenen Verträge bleibt es bzgl. § 313 BGB spannend
• Möglichst Ausweg über Leistungsänderung nehmen
• Dokumentation- und Nachweisführung sind (wie immer) sehr wichtig

• Im noch nicht geschlossenen Vertrag wird die Vereinbarung von Regelungen zunehmend 
schwierig, ist aber weiterhin wichtig.
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